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Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde, 
 
die 27. Landesverbandsschau 2016 am 3. und 4. Dezember 2016 soll auch in die-
sem Jahr wieder der Höhepunkt im Ausstellungsgeschehen unseres Landesver-
bandes werden. Mit einem geänderten Anmeldeverfahren, das Ummeldungen 
überflüssig macht und folglich auch die Ummeldegebühr, wollen wir Eure züchte-
rische Arbeit honorieren. Mit der 1-Tagesbewertung werden wir dem Tierwohl 
stärker und mit den geänderten Einlieferungszeiten von 14:00 bis 21:00 Uhr, auch 
Denjenigen, die bis spät arbeiten müssen, gerecht. 
 
Das Thema RHDV-2 beschäftigt unseren Landesverband sehr und die große An-
zahl von verendeten Kaninchen in Deutschland machen deutlich, wie wichtig 
ein ausreichender Impfschutz für unsere Kaninchen ist. Um diese Seuche wirksam 
zu bekämpfen, bleibt nur eine Bestandsimpfung und die bekannten Vorsichts-
maßnahmen zur Stallhygiene. Für die Impfung hat die Ständige Impfkommission 
für das Veterinärwesen (StiKoVet) des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) empfohlen, die 
Kaninchen mit einer zweimaligen Impfung mit dem IDT-Impfstoff oder einer ein-
maligen Impfung mit dem französischen Impfstoff zu versorgen. Ein spanischer 
Impfstoff befindet sich aktuell in einer europaweiten Zulassung. Das dieses Thema 
auch vor dem Hintergrund der Kosten für die Impfung geführt wird, ist nachvoll-
ziehbar und verständlich, aber leider fehlt es derzeit an Alternativen. Weiter In-
formationen findet Ihr auch auf unserer Internetseite www.kaninchen-LSA.de. 
 
Um unsere Kaninchen gesund von den Ausstellungen zurück zubekommen, bitte 
ich Euch, für einen ausreichenden Impfschutz zu sorgen. Wir haben daher auch 
den Punkt 8 und 17 der Ausstellungsordnung zur 27. Landesverbandsschau an-
gepasst. 
 
Eine Landesverbandsschau kann nur dann gelingen, wenn viele helfende Hände 
mit anpacken. Auch in diesem Jahr sind wir auf Eure Unterstützung angewiesen. 
Wir benötigen Unterstützung beim Auf- und Abbau, beim Zutragen am Bewer-
tungstag und zum Transport der Gehege bzw. der allgemeinen Vorbereitung. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn Ihr uns auch zur 27. Landesverbandsschau tatkräf-
tig unterstützen würdet.  
 
Auf den folgenden Seiten findet Ihr alle Informationen zur 27. Landesverbands-
schau, sowie jeweils einen Anmeldebogen für die Kaninchen und als Helfer. Für 
Euch und Eure Kaninchen alles Gute, vor allem Gesundheit! 
 
Euer 
 
 
 
Mike Hennings  
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Ablauf des neuen Meldeverfahren  
 

1. Der Meldebogen wird im Kopfbereich, wie bisher auch, ausgefüllt.  
2. Mit einem Anmeldebogen können bis zu 3 Rassen bzw. Farbenschläge für 

einen Züchter/Zuchtgemeinschaft angemeldet werden. 
3. Es müssen die Rassen, ggf. mit Farbenschlag und Augenfarbe angegeben 

werden und wie viele Tiere angemeldet werden sollen. Zur Anmeldungen 
müssen noch keine Zuchtgruppen, Verkaufspreise etc. gemeldet werden. 

4. Nachdem die Anmeldung bei der EDV-Abteilung bearbeitet wurde, wird 
Euch ein Bestätigungsbogen zugeschickt. 

5. Auf diesem Bestätigungsbogen tragt Ihr die Geschlechter, die Tätowierun-
gen, die Zuchtgruppe und ggf. den Verkaufspreis ein und bringt diesen zur 
Einlieferung mit. Bitte die Impfzeugnisse nicht vergessen! 

6. Am Tag der Einlieferung meldet Ihr Euch zunächst bei der EDV-Abteilung 
und gebt den ausgefüllten Bestätigungsbogen dort ab. 

7. Dort werden Eure Tätowierungen, Verkaufspreise etc. erfasst und ein end-
gültiger Bestätigungsbogen wird ausdruckt und Euch zusammen 

8. mit dem Kataloggutschein und der Dauereintrittskarte übergeben. 
9. Mit diesem endgültigen Bestätigungsbogen könnte Ihr Eure Tiere einsetzen 

und am Sonntag aussetzen. 
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Ausstellungsordnung zur 27. Landesverbandsschau 
am 3. und 4. Dezember 2016 in der Messe Magdeburg 

 
 

1. Ausrichtungsort 
Die 27. Landesverbandsschau am 3. und 4. Dezember 2016 wird in der Mes-
sehalle 1 der Messe Magdeburg, Tessenowstraße 9, 39114 Magdeburg aus-
gerichtet. 

 
2. Ausrichter 

Ausgerichtet wird diese Landesverbandsschau vom Landesvorstand mit 
der Unterstützung der Kreisverbände, der Vereine, der Herdbuchabteilung, 
der HuK-Gruppen, der Vereinigten Clubs und der Preisrichtervereinigung 
Sachsen-Anhalts. 
 

3. Angeschlossene Schauen 
Der 27. Landesverbandsschau sind eine Jugendabteilung, eine Herdbuch-
abteilung und eine Exponatenschau der HuK-Gruppen angeschlossen. 

 
4. Durchführung 

Für diese Schau gelten die Allgemeinen Ausstellungsbedingungen (AAB) 
des Zentralverbandes Deutscher Rassekaninchenzüchter. Ausstellungsbe-
rechtigt sind alle Züchterinnen und Züchter des Zentralverbandes Deutscher 
Rassekaninchenzüchter. Zugelassen sind alle im Bewertungsstandard 2004 
zugelassen Kaninchenrassen und die beim Landesverband registrierten und 
anerkannten Neuzüchtungen. Ausgestellt werden können die Zuchtgruppe 
1, 2 und 3 für alle Rassen- und Farbenschläge. Einzeltiere sind zugelassen. 
Ohne Genehmigung der Ausstellungsleitung dürfen keine Tiere aus den 
Ausstellungsgehegen genommen werden.  
 

5. Ausstellungsgebühren 
Erwachsene  Jugendliche 

Nenngeld pro Tier   4,00 Euro  2,00 Euro 
ZG-Zuschlag   6,00 Euro  6,00 Euro 
Katalog (keine Pflicht)  5,00 Euro  5,00 Euro 
Unkosten pro Tier   3,00 Euro  3,00 Euro 
 
 

Aussteller haben freien Eintritt! 
 

6. Gebühren am Schauwochenende 
Katalog:  6,00 Euro 
Tageseintritt: 5,00 Euro 
Dauereintritt: 7,00 Euro (gültig für den 03./04.12.2016) 
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7. Bewertung 
Die Bewertung erfolgt im A-B-C-D Modus nach dem Standard 2004. Eine 
Jungtierbewertung erfolgt nicht. Kranke oder krank erscheinende Tiere 
werden von der Bewertung ausgeschlossen und aus der Ausstellung ent-
fernt. 
 

8. Tiergesundheit 
Für alle Kaninchen besteht eine Impfpflicht gegen RHD und RHDV-2. Die 
Impfung muss mindestens 18 Tage vor der Landesschau erfolgt sein und 
darf nicht länger als 6 Monate zurückliegen. Die Impfung gegen die RHDV-
2 muss nach den Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission für das 
Veterinärwesen (StiKoVet) des Friedrich-Löffler-Institutes (FLI) erfolgt sein. 
Entsprechende Informationen sind auf der Internetseite des Landesverban-
des (www.kaninchen-LSA.de) bereitgestellt. Die Impfung gegen Myxo-
matose wird empfohlen. Dies ist durch eine tierärztliche Impfbescheinigung 
nachzuweisen, die beim Einsetzen der Kaninchen abzugeben ist. 
 

9. Anmeldung 
Jeder Aussteller meldet zunächst jeweils die Rasse und die Anzahl der Tiere 
die ausgestellt werden sollen.  
 
Meldeschluss:  24. Oktober 2016  
Meldungen an: Mike Hennings, In Saalfeld 36 

38486 Apenburg-Winterfeld 
Tel: 039035-97623 |Fax: 039035-97539 
E-Mail: mike.hennings@kaninchen-LSA.de  

 
10. Bestätigung und Nennung der Tätowierungen 

Durch die Ausstellungsleitung wird bis zum 18. November 2016 ein Bestäti-
gungsbogen verschickt. In diesem Bogen sind die Kennzeichnungen der 
Tiere, die ausgestellt werden sollen, einzutragen und zur Einlieferung mitzu-
bringen. Durch den Zuchtbuchführer des Vereins ist die Angabe der Zucht-
gruppe zu bestätigen. Bei fehlenden B-Bögen wird um telefonische Rück-
sprache gebeten. 
 

11. Anerkennung der Ausstellungsbedingungen 
Mit der Abgabe der Anmeldung erkennt der Aussteller die Ausstellungsord-
nung ausdrücklich an und erteilt dem Landesverband der Kaninchenzüch-
ter Sachsen-Anhalts eine Einzugsermächtigung, um den fälligen Gesamtbe-
trag per SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen.  
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12. SEPA-Lastschriftmandat 
Der Landesverband nutzt hierzu die auf dem Meldebogen angegebene 
Kontoverbindung mit der GläubigerID: DE55ZZZ00000027303. Der Aussteller 
hat dafür Sorge zu tragen, dass das angegebene Konto die erforderliche 
Deckung aufweist. Bei Nichteinlösung der Lastschrift hat der Aussteller die 
von der Bank erhobene Rückgabegebühr zu zahlen. Auf das angegebene 
Konto wird das Tierverkaufsgeld, sofern angefallen, überwiesen.  
 

13. Ummeldungen 
Ummeldegebühren werden nicht erhoben! 
 

14. Tiervermittlung 
Der Verkaufspreis ist auf dem Bestätigungsbogen anzugeben und nur mög-
lich, wenn eine Bankverbindung zur Überweisung der Verkaufsgebühren bei 
der Anmeldung angegeben wurde. 
Die Ausstellungsleitung erhält eine vom Käufer zu zahlende Vermittlungsge-
bühr in Höhe von 15% auf den Kaufpreis. Ein privater Tierverkauf ist nicht ge-
stattet. Gekaufte Tiere können nach der offiziellen Eröffnung mitgenommen 
werden und müssen bis zum Ende der Ausstellung abgeholt sein. Die Zah-
lung mit EC-Karte ist möglich.  
 

15. Preisverteilung 
Der ZG-Zuschlag wird zu 100% in Form von Pokalen für Landesmeister, Sieger 
und Ehrenpreise vergeben. Jeder Zuchtgruppe wird grundsätzlich nur ein 
Preis zuerkannt. In der Jugend-, Herdbuch und Neuzüchtungsabteilung er-
folgt eine gesonderte Auswertung der Meisterschaft. Landesmeistertitel 
werden grundsätzlich nur auf mit „G“ tätowierte Tiere vergeben. Landes-
meister kann aber auch ein/e Aussteller/in mit dem Täto eines anderen LV 
erringen. Voraussetzung ist jedoch, dass er/sie Mitglied in einem Verein o-
der Club unseres Landesverbandes ist. Clubzüchter/innen können nur mit 
den im Club gemeldeten Tieren teilnehmen. Eine Bestätigung des Vereins 
bzw. Clubs des LV Sachsen-Anhalts ist vorzulegen. Geldpreise werden laut 
Beschluss des Landesverbandes nicht vergeben.  

 
Für die besten Zuchtgruppen und Einzeltiere werden folgende Auszeich-
nungen vergeben: 
• Medaille des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
• Medaillen des Landwirtschaftsministeriums des Landes Sachsen-Anhalts 
• Medaillen des Zentralverbandes Deutscher Rassekaninchenzüchter 
• Landesverbandsehrenpreise 
• Landesmeister je Rasse und Farbenschlag bei einer Mindestpunktzahl 

von 378,0 Punkten 
• Stiftungsehrenpreise und Ehrenpreise 
• Sieger und Klassensieger  
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Zur Landesverbandsschau wird ebenfalls die Vereinslandesmeisterschaft 
ausgetragen. Hierbei werden die 5 besten Zuchtgruppen von 5 verschie-
denen Ausstellern eines Vereins ausgewertet.  
 
Zugedachte Geldspenden der Kreisverbände und/oder Vereine bitten wir 
auf das Konto: DE14 8106 9052 0105 8036 59 | BIC: GENODEF1WZL bei 
Volksbank Börde-Bernburg e.G. zu überweisen. Ausstellerinnen und Ausstel-
ler können ihre Ehrenpreisspenden in Form von Geld auf dem Anmeldebo-
gen vermerken. Selbstverständlich erfolgt eine diesbezügliche Nennung im 
Katalog.  

 
16. Fütterung 

Die Fütterung erfolgt mit Pellets, Heu und Wasser. Die üblichen Futterbecher 
sind von den Ausstellern mitzubringen. Nippeltränken sind zugelassen und 
ausdrücklich erwünscht! Beides kann am Tag des Einsetzens auch bei der 
Ausstellungsleitung käuflich erworben werden. 
 

17. Haftung 
Für Verluste auf dem Transport oder durch höhere Gewalt haftet die Schau-
leitung nicht. Jedes verendete Tier wird zur Untersuchung an das Friedrich-
Löffler-Institut (FLI) geschickt, um die Todesursache zweifelsfrei festzustellen. 
Sofern ein Tier an RHDV-2 verendet ist, erfolgt keine Entschädigung! Bei an-
deren Tierverlusten, die durch Verschulden der Ausstellungsleitung zu ver-
antworten sind, erfolgt eine Entschädigung gem. AAB.  
Seuchen oder höhere Gewalt entbinden die Ausstellungsleitung vom 
Schadensersatz. Bei Ausfall der Ausstellung sind die entstandenen Kosten 
anteilmäßig vom Aussteller zu tragen.  
 

18. Einspruch 
Gegen die Bewertung und die Preisverteilung kann nur am 3. Dezember 
2016 bis 13:00 Uhr gegen eine Kaution von 50 Euro pro Bewertungsnummer 
Einspruch beim Ausstellungsleiter eingelegt werden.  
 

19. Termine 
Anmeldeschluss:  24. Oktober 2016 (Poststempel) 
Anlieferung:  30. November 2016 von 14:00 - 21:00 Uhr 
Bewertung:  1. Dezember 2016 ab 8:00 Uhr (nicht öffentlich) 
Offizielle Eröffnung: 3. Dezember 2016 um 10:00 Uhr 
Tierausgabe:  Nach der offiziellen Eröffnung 
Aussetzen:   4. Dezember 2016 ab 13:00 Uhr 
 
Öffnungszeiten:  3. Dezember 2016 von 08:00 - 17:00 Uhr 
    4. Dezember 2016 von 08:00 - 13:00 Uhr 
 

 


